
Für die Bearbeitung von Aufträgen, die der Kanzlei erteilt werden, gilt folgender Gebührenhinweis;  

 
Gegenstand der Rechtsberatung 

Die für die anwaltliche Tätigkeit zu erhebenden Gebühren richten sich nach dem Gegenstandswert, es sei denn, es 
wurde gem. § 4 RVG eine Vergütungsvereinbarung getroffen. 

Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass in arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten außergerichtlich sowie in der ersten 
Instanz kein Anspruch auf Erstattung der Anwaltsgebühren oder sonstiger Kosten besteht. In solchen Verfahren trägt 
unabhängig vom Ausgang jede Partei ihre Kosten selbst. Dies gilt grundsätzlich auch für Kosten in Verfahren der frei-
willigen Gerichtsbarkeit.
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